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Ergänzung des Erlasses vom 10. März 2022 zum Aufnahmeverfahren für Flücht-
linge aus der Ukraine 
 

 

  Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das BMI hat mit anliegendem Schreiben vom 14. März 2022 seine Anweisungen zur Re-

gistrierung der ukrainischen Flüchtlinge präzisiert und teilweise Vereinfachungen geschaf-

fen. 

 

Bei den Vereinfachungen in der Registrierung handelt es sich ausschließlich um Maßnah-

men, die bei einer drohenden Überlastung der Kapazitäten ergriffen werden sollen, die 

fehlenden Daten sind aber schnellstmöglich zu ergänzen. 

 

In Ergänzung meines Erlasses vom 10. März 2022 bitte ich daher um Beachtung der An-

weisungen des BMI beim Registrierungsprozess.  

 

Insbesondere um Mehrfachregistrierungen zu vermeiden, darf auf die biometriebasierte 

Registrierung nicht verzichtet werden. Die Registrierung hat mittels der Technik der Per-

sonalisierungsinfrastrukturkomponente (PIK) zu erfolgen. 

 

Mir ist bekannt, dass es trotz der Erleichterungen aufgrund der geringen Erfahrungen der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Zuwanderungs- bzw. Ausländerbehörden mit der 

EILT 
 

Bitte sofort vorlegen 
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Technik und aufgrund des Zeitaufwandes für die Registrierung zu Verzögerungen im Ar-

beitsprozess und dadurch zu einer großen Belastung der Zuwanderungs- bzw. Ausländer-

behörden kommen kann.  

 

Vor diesem Hintergrund ist die Anpassung insbesondere der personellen und administra-

tiven Kapazitäten an die aktuelle Lage weiter dringend angezeigt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Gez. 

 

Norbert Scharbach 
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